* Bundesnetzagentur

— Beschlusskammer 4 —

BK4-11-1033

Beschluss

In dem Verwaltungsverfahren
auf Grund des Antrags

der ALD| GmbH & Co. KG, Hans-Bbckler-Platz 17, 45468 Milheim a.d. Ruhr, vertreten durch
David GmbH, diese vertreten durch die Geschaftsfiihrung,

Letztverbraucher,

Verfahrensbevolimachtigte: ENOPLAN Ingenieursgeselischaft fir Energiedienstieistungen mbH,
Zeiloch 14, 76646 Bruchsal, vertreten durch die Geschaftsfuhrung,

vom 19.12.2011, wegen der Genehmigung eines individuellen Netzentgelts nach
§ 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV,
aullerdem verfahrensbeteiligt:

Westnetz GmbH (ehemals Rhein-Ruhr Verteilnetz GmbH), Reeser Landstralle 41, 46483 We-
sel, vertreten durch die Geschaftsfihrung,

Netzbetreiber,

hat die Beschlusskammer 4 der Bundesnetzagentur fUr Elektrizitiat, Gas, Telekommunikation,
Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn,

durch

den Vorsitzenden Matthias Otte,

den Beisitzer Rainer Busch und
den Beisitzer Mario Lamoratta
am 22.04.2013 beschiossen:;

1. Die zwischen dem Netzbetreiber und dem Letztverbraucher am 06.12.2011 fir den Zeit-
raum ab dem 01.01.2011 getroffene Vereinbarung eines individuellen Netzentgeltes flr
die Abnahmestelle ,Hans-Bdckler-Platz 17, 45468 Milheim a.d. Ruhr® wird genehmigt.



2. Dem Netzbetreiber wird aufgegeben, der Beschiusskammer eine Kopie der mafgebii-
chen Jahresendabrechnung zur Verflgung zu stellen.

3. Dem Netzbetreiber wird aufgegeben, der Beschlusskammer unverziglich nach Ab-
schiuss eines jeden Kalenderjahres einen Nachweis Uber die gemall § 18 Abs. 25. 6
und 7 StromNEV tatsachlich geltend gemachten Mindereritse vorzulegen.

4, Die Genehmigung ist vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2014 befristet.

5. Die Entscheidung steht unter dem Vorbehalt des Widerrufs.

6. Der Letztverbraucher hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Fur diese Entscheidung
wird zu Lasten des Letztverbrauchers eine Gebuhr in Hohe vonjjjjjjij festgesetzt.

Griinde

Der Netzbetreiber betreibt ein Elektrizitdtsversorgungsnetz in Nordrhein-Westfalen. Er erhob ab
dem 01.01.2011 folgende hier mafigeblichen Entgelte:

Netz-/Umspannebene
Benutzungsstundenzahi

Leistungspreis
Arbeitspreis

In dieser Netz-/Umspannebene verwendete er fir das Jahr 2011 die nachfolgenden Hochlast-
zeitfenster:

Jahreszeit a Hochlastzeitfenster )
Fruhling: 01. Mérz bis 31. Mai keine
Sommer: 01. Juni bis 31, August keine ]
Herbst: 01. September bis 30. November keine N
Winter: 01. Dezember bis 28. bzw. 29. Februar 21:00 Uhr bis 23:45 Uhr

Der Letztverbraucher ist in dieser Ebene an das Netz angeschiossen. Er betreibt an dem Stand-
ort Hans-Boickler-Platz 17, 45468 Molheim a.d. Ruhr, einen Lebensmitteleinzelhandel. Die
Stadtwerke Wirzburg AG war bis zum 31,12,2011 und die ENTEGA Geschaftskunden GmbH &
Co. KG (Netznutzer) ist seit dem 01.01.2012 aufgrund eines Lieferantenrahmenvertrages Ver-
tragspartner des Netzbetreibers fir die Netznutzung dieser Abnahmestelle. Die Netznutzer ha-
ben Kenntnisvon dieser Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts zwischen dem Netz-
betreiber und dem Letztverbraucher. Der Letztverbraucher hat dem Netznutzer eine Bevoll-
méchtigung zur Ausibung seines Rechts aus § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV erteilt.



Die Nutzungsdaten lauten wie folgt

Abnahmestelle

MNetz-/Umspannebene des Anschlusses I _

Tatséchliche Nutzungsdaten in 2011 .
Jahreshéchstlast

Jahreshtchstliast in den Hochlastzeitfenstern

Jahresarbeit

Benutzungsstundenzah!

Aligemeines Netzentgelt

Relative Absenkung der Lastspitze

Der Netzbetreiber und der Letztverbraucher haben unter dem 06.12.2011 eine Vereinbarung
eines individuellen Netzentgeltes fir die genannte Abnahmestelle geschlossen. Die Vereinba-
rung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Bundesnetzagentur und soll ab
dem U1.01.2011 geiten.

Am 18.12.2011 hat der Letztverbraucher beantragt,

die zwischen ihm und dem Netzbetreiber getroffene Vereinbarung eines individuellen
Netzentgeltes fur die genannte Abnahmestelle fur den Zeitraum ab dem 01.01,.2011 unbe-
fristet zu genehmigen.

Der Antrag wurde auf den Internet-Seiten der Bundesnetzagentur sowie in der Ausgabe
Nr. 3/2012 des Amtsblatts der Bundesnetzagentur als Mitteilung Nr. 171 verdffentiicht.

Zur Begrindung wird ausgefihrt, dass aufgrund technischer Gegebenheiten offensichtlich der
Héchstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahres-
héchstlast aller Entnahmen aus der Anschlussebene abweichen werde. Um dies zu gewahrleis-
ten, verpfiichte sich der Letztverbraucher die Betriebsabldufe dergestalt zu planen und zu steu-
emn, dass die temporare Spitzenlast ausschlieBlich aulierhalb der genannten Hochlastzeitfenster
benétigt wird.




Somit werde neben der Reduzierung der zeitgleichen Lastspitze des aligemeinen Netzes da-
durch auch zur gleichmafigeren Auslastung des Netzes beigetragen.

Dem Bundeskartellamt sowie der nach Landesrecht zustdndigen Regulierungsbehérde des
Landes Nordrhein-Westfalen wurde jeweils unter dem 15.04.2013 Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte Bezug genommen,

Die Entscheidung beruht auf §§ 24 Satz 1 Nr. 1-31.V.m. Satz2Nr. 1, 2, 4, 6 und 7, EnWG
iV.m. § 18 Abs. 2 S. 8 StromNEV.

1) Formelie RechtmiBigkeit
a) Zustandigkeit

Die Voraussetzungen fir ein Beschlusskammerverfahren gematt §§ 54 und 59 Abs. 1 EnWG
sind erfulit, denn es handelt sich um eine Entscheidung nach den Regelungen des EnWG bzw.
einer auf der Grundlage des EnWG erlassenen Rechtsverordnung, die ein Energieversor-
gungsunternehmen betrifft, an dessen Verteilnetz Uber 100.000 Kunden unmittelbar oder mittel-
bar angeschiossen sind und die infolgedessen nicht in die Zustandigkeit der Landesregulie-
rungsbehdrden nach § 54 Abs. 2 EnWG falit.

b) Beteiligung anderer Behtrden

Dem Bundeskartellamt und der nach Landesrecht zust4ndigen Regulierungsbehdrde des Lan-
des Nordrhein-Westfalen wurde gemai § 58 Abs. 1 S. 2 EnWG Gelegenheit zur Stellungnahme

eingerdaumt.
2) Laufzeit der Vereinbarung

Gemal der zur Genehmigung vorgelegten Vereinbarung sollen die vereinbarten individuellen
Netzentgelte fir den Zeitraum ab dem 01.01.2011 unbefristet geiten.

3) Begriindetheit des Antrags
a) Der Antrag ist im genehmigten Umfang begrindet.

Rechtsgrundlage der Genehmigung ist § 19 Abs. 2 S. 3 StromNEV. Danach hat die Regulie-
rungsbehorde ein individuelles Netzentgelt nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV zu genehmigen.

Danach haben Betreiber von Elekirizitatsversorgungsnetzen einem Letztverbraucher in Abwei-
chung von § 16 StromNEV ein individuelles Netzentgelt anzubieten, das dem besonderen Nut-
zungsverhalten des Netzkunden angemessen Rechnung zu tragen hat, wenn auf Grund voriie-
gender oder prognostizierter \erbrauchsdaten oder auf Grund technischer oder vertraglicher
Gegebenheiten offensichtlich ist, dass der Hochstlastbeitrag des betreffenden Letztverbrau-



chers vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshdchstlast aller Entnahmen aus dieser
Netz- oder Umspannebene abweicht,

b) Erflllung der Tatbestandsvoraussetzungen des § 18 Abs. 2 S. 1 StromNEV

Die zwischen dem Netzbetreiber und dem Letztverbraucher geschiossene Vereinbarung eines
individuellen Netzentgelts erfillt die Tatbestandsvoraussetzungen des § 19 Abs. 2 S. 1 Strom-
NEV.

i) Letztverbraucher

Einer Genehmigung steht voriiegend nicht entgegen, dass der Letztverbraucher nicht selbst
Netznutzer ist, Bei entsprechender Vertragsgestaltung werden die Netznutzungsvertriage nicht
zwischen Netzbetreiber und Letztverbraucher abgeschiossen, sondern sind Bestandteil des Lie-
ferantenrahmenvertrags zwischen Netzbetreiber und Lieferant (Netznutzer), vgl. § 20 Abs. 1a
EnWG. Netznutzer und damit auch Netzentgeltverpfiichteter ist in diesen Fallen nicht der Letzt-
verbraucher, sondern der Lieferant. Machte man ein unmittelbares Netznutzungsverhaitnis zwi-
schen Letztverbraucher und Netzbetreiber zur Tatbestandsvoraussetzung des § 19 Abs. 2 S. 1
StromNEV, hétte dies zur Folge, dass wahrend der Laufzeit eines Netznutzungsvertrages des
Lieferanten weder der Letztverbraucher noch der Lieferant in den Genuss des § 19 Abs. 2 S. 1
StromNEV kommen dlrfte, weil es einerseits dem Letztverbraucher am Merkmal der eigenen
Netznutzung und andererseits dem Lieferanten am Merkmal des Letztverbrauchers fehit. Der
Intention des § 19 Abs. 2. S. 1 StromNEV, diejenigen Letztverbraucher im gewissen Umfang
von den Netzkosten zu entlasten, die aufgrund inres atypischen Verbrauchsverhaltens zu einer
gleichmaligeren Netzauslastung beitragen, wiirde es jedoch widersprechen, Letztverbraucher
ohne eigene Netznutzungsvertrdge vom Anwendungsbereich des § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV
auszuschlieen. Denn auch diese werden jedenfalls mittelbar Ober den Netznutzer voll zur De-
ckung der Netzkosten des Netzbetreibers herangezogen.

Es ist daher aus Sicht der Beschlusskammer zuléssig, wenn der Letztverbraucher seinem Liefe-
ranten eine Vollmacht zur AusGbung seines Rechts aus § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV erteilt und
dieser dann in Erganzung zum bestehenden Lieferantenrahmenvertrag ein individuelles Netz-
entgelt zugunsten des Uber die betreffende Abnahmestelle versorgten Letztverbrauchers ver-
einbart. Dies ist vorliegend erfoigt.

ii) Atypisches Nutzungsverhalten

Der Netzbetreiber ist verpfiichtet, dem Letztverbraucher ein von § 16 StromNEV abweichendes
individuelles Netzentgelt anzubieten. Es ist aufgrund der vorliegenden Verbrauchsdaten und der
technischen Gegebenheiten offensichtlich, dass der Héchstlastbetrag des Letztverbrauchers im
Zeitraum ab dem 01.01.2011 vorhersehbar erheblich von der zeitgleichen Jahreshéchstlast aller
Entnahmen aus der betreffenden Netz- oder Umspannebene abweichen wird.

Insoweit ist zu berlicksichtigen, dass es sich hierbei, wie bereits der Begriff ,vorhersehbar” ver-
deutiicht, um eine Prognoseentscheidung der Beschlusskammer handeit, da sich die tatsachlich
singetretens zeitgleiche Jahreshéchstlast naturgeman nur nachtriglich (ex-post) feststellen
lasst.

Um diesbezlglich eine fir alle Marktteiinehmer transparente und einheitliche Entscheidungs-
praxis sicherzustellen und Unsicherheiten bei der Ausgestaltung des § 18 Abs. 2 5. 1 Strom-
NEV zu vermeiden, hatte bereits die seinerzeit fir die Genehmigung entsprechender individuel-
ler Netznutzungsentgelite zustandige Beschiusskammer 8 den betroffenen Netzbetreibern im
Jahr 2007 die Kriterien mitgeteilt, deren Voriiegen nach Auffassung der Bundesnetzagentur die
Annahme rechtfertigt, dass der Htchstiastverbrauch eines Letztverbrauchers vorhersehbar und



erheblich von der tatsdchlichen zeitgleichen Jahreshchstiast aller Entnahmen aus der betref-
fenden Netz- oder Umspannebene abweicht.

Diese Kriterien hat die Beschlusskammer 4 dann als Ergebnis von zuvor mit den betroffenen
Unternehmen und Interessenverbanden durchgeflihrten &ffentlichen Konsultationen naher kon-
kretisiert und weiterentwickelt. Aktuell gilt der Leitfaden zur Genehmigung von individuellen
Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV und von Befreiungen von den Netzentgelten
nach § 18 Abs. 2 8. 2 StromNEV" (Stand September 2011).

Danach ist es zur Feststellung einer vorhersehbaren und erheblichen Abweichung des Héchst-
lastverbrauchs eines Letztverbrauchers von der tatsdchlichen Jahreshchstlast zunéchst erfor-
derlich, Hochlastzeitfenster zu bestimmen, um so die bestehende Unsicherheit zwischen Vor-
hersehbarkeit und tatsachlichem Eintritt der zeitgleichen Jahreshdchstiast erfassen zu kinnen.
Zur Beurteilung, ob eine erhebliche Abweichung von der Jahreshochstiasti S. v. § 19 Abs. 2
S. 1 StromNEV vorliegt, wird darUber hinaus abweichend von der bisherigen Genehmigungs-
praxis die EinfUhrung einer zusatzlichen Erheblichkeitsschwelle fir erforderlich gehalten.

iii) Ermittlung von Zeitfenstern

Die in der Vereinbarung beschriebenen Hochlastzeitfenster wurden entsprechend der Berech-
nungsmethodik der Bundesnetzagentur ermittelt.

iv) Erheblichkeitsgrenze

Um sicherzustellen, dass der Hochstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich
von der prognostizierten zeitgleichen Jahresh&chstlast der (Ubrigen Entnahmen des Netzes ab-
weichen wird, ist ein individuelles Entgelt nur dann anzubieten, wenn die voraussichtliche
Héochstlast des betroffenen Letztverbrauchers innerhalb der Hochlastzeitfenster einen ausrei-
chenden Abstand zur voraussichtlichen Jahreshéichstlast auerhalb der Hochlastzeitfenster
aufweisen wird. Nur so ist es maéglich, soiche Letztverbraucher, die aufgrund |hres tatsachlichen
Nutzungsverhaltens in der Lage sind, ihren Beitrag zur zeitgleichen Jahreshéchstiast deutlich zu
senken und in die Schwachlastzeiten zu verlagern und die damit auch einen tatséchlichen Bei-
trag zur langfristigen Senkung der Netzkosten leisten, von denjenigen Letztverbrauchern zu
unterscheiden, bei denen die individuelle Hochstlast in den Hochlastzeitfenstern prima facie
eher zufallig und in vielen Fallen auch nur sehr geringflgig unter der absoluten Jahreshbchstlast
liegt und die damit gerade nicht zu einer langfristigen Senkung der Netzkosten beitragen, weil
sich ihr tatsachliches Verbrauchsverhalten nicht prognostizieren lasst und ihr Beitrag zur Kos-
tensenkung nur marginal ins Gewicht fallt.

Bei der Bemessung des Umfangs der Erheblichkeitsschwelle ist nach Auffassung der Be-
schlusskammer nach Netz-/Umspannebenen zu unterscheiden. Die Unterscheidung der Erheb-
lichkeitsschwellenwerte resultiert aus der unterschiedlichen Wirkung einer Lastabsenkung in der
Netz-/Umspannebene fir die allgemeinen Netznutzer. Ein Letztverbraucher bspw. auf der Hoch-
spannungsebene leistet bei einer Lastabsenkung einen gréleren Beitrag zur Entgeitreduzierung
als ein Letztverbraucher in der Niederspannungsebene. Die in § 18 Abs. 2 S. 1 StromNEV vor-
gesehene Mdaglichkeit zur Entgeltreduzierung beruht auf der Annahme, dass der Netzbetreiber
durch die Lastreduzierung des Letztverbrauchers geringere Kosten fir die vorgelagerte Netz-
/Umspannebene zu zahlen hat, da die zeitgleiche Jahresh&chstlast der Netz-/Umspannebene
zum Zeitpunkt auftritt, an dem der Letztverbraucher seine Leistung reduziert. In den vorgelager-
ten Netz-/Umspannebenen beziehen die Letztverbraucher zudem im Durchschnitt eine deutlich
hohere Leistung als in den nachgelagerten Netz-/lUmspannebenen. Dieses bewirkt insgesamt,
dass die Reduzierung der Leistungen des Letztverbrauchers auf der htheren Netz-
/Umspannebene wertmalig deutlich gréier ist. Es spricht umgekehrt daflr, die Erheblichkeits-
schwelle fir derartige Letztverbraucher prozentual geringer zu gestalten als fir Letztverbrau-
cher der nachgelagerten Netz-/Umspannebenen.



Nach Auffassung der Beschiusskammern sind die nachfolgenden Mindestabstande als sachge-
recht anzusehen:

Netz- /Umspann-
ahate Erheblichkeitsschwelle
HGS 5%
_HﬁSrHS _ 10%
HS ' 10%
HS/MS J 20%
MS 20%
MS/NS 30%
NS 30%

Dieser Mindestabstand wird ausgehend von den vorliegenden Prognosen zum Nutzungsverhal-
ten im Genehmigungszeitraum aller Voraussicht nach (berschritten werden,

v) Prognesesicherheit

Die Annahme, dass der Hochstlastbeitrag des Letziverbrauchers im Genehmigungszeitraum
erheblich von der zeitgleichen Jahreshdchstlast aller Entnahmen aus der betreffenden Netz-
oder Umspannebene abweichen wird, stitzt sich vorliegend darauf, dass nachvoliziehbar darge-
legt wurde, dass die Entnahme dergestalt geplant und gesteuert wird, dass die temporére Spit-
zenlast aulerhalb der fir den Genehmigungszeitraum der Vereinbarung relevanten Hochlast-
zeitfenster bendtigt wird

vi) Berechnung des Entgeits

Gemal § 18 Abs. 2 S. 1 StromNEV ist ein individuelles Netzentgelt grundséatzlich dann geneh-
migungsféahig, wenn es dem besonderen Nutzungsverhalten des § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV
angemessen Rechnung tragt. Dies ist nach stdndiger Spruchpraxis der Beschlusskammer im-
mer dann der Fall, wenn sich die vereinbarten individuellen Netzentgelte jeweils aus der Summe
des individuell zu bestimmenden Leistungsentgelts und dem im Vergleich zum allgemeinen
Netzentgelt unverdanderten Arbeitspreis zusammen setzen, wobei das individuelle Leistungsent-
gelt durch Muitiplikation des héchsten gemessenen Leistungsweries aus allen Hochlastzeitfens-
tern mit dem genehmigten aligemeinen Leistungspreis fir die Entnahmeebene gemald verdf-
fentlichter Preisbiatter ermittelt wird.

Die in der individuellen Netzentgeltvereinbarung enthaltene Berechnungsmethodik entspricht
insoweit den im Leitfaden zur Genehmigung von individuellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 2
S. 1 StromNEV und von Befreiungen von den Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 5. 2 StromNEV"
(Stand September 2011) enthaltenen Vorgaben. Danach setzt sich das vereinbarte individuelle
Netzentgelt aus der Summe eines im Vergleich zum allgemeinen Netzentgelt unverédnderten
Arbeitspreises und eines individuell zu bestimmenden Leistungsentgelts zusammen.

Flr das erste Jahr der Genehmigung ergeben sich danach die folgenden tatsachlichen Werte.

Allgemeines Entgelt | Individuelles Entgelt

B&nutzungastundanza_hl

Leistungspreis




Allgemeines Entgelt | Individuelles Entgelt

Jahreshtchstiast

Arbeitspreis
Jahresarbeit

Entgelt

Erzielbare Netzentgeltreduktion |

c) Deckeilung des individuellen Netzentgeits

Gemall § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV darf ein individuelles Netzentgelt nicht weniger als 20% des
verdffentlichten Netzentgelts betragen. Diesbezlglich sieht die zwischen dem Netzbetreiber und
dem Letztverbraucher geschlossene Vereinbarung eine maximal mégliche Reduzierung von
80% gegenlber dem verdffentlichten Netzentgelt vor, Somit sind in jedem Fall mindestens 20%
des fir die Kalkulation des individuellen Netzentgelts herangezogenen aligemeinen Netzentgel-
tes zu zahlen. Die geschlossene Vereinbarung entspricht somit den geltenden gesetzlichen Re-
gelungen.

d) Vorbehalt des tatsachlichen Eintritts der Voraussetzungen

Der Netzbetreiber und der Letztverbraucher werden darauf hingewiesen, dass die Vereinbarung
bereits von Rechts wegen (vgl. § 19 Abs. 2 S. 9 StromNEV) unter dem Vorbehalt steht, dass sie
nur solange gilt, wie sich das Lastverhalten des Letztverbrauchers tatséchlich so darstellt, wie
prognostiziert und dadurch die Voraussetzungen des § 18 Abs. 2 S. 1 StromNEV erftllt sind.

Die im Tenor zu 2. enthaltene Auflage, der Beschlusskammer unaufgefordert eine Abschrift der
jeweiligen Jahresabschlussrechnung zu Uberiassen, beruht auf § 36 Abs. 1 VWVIG. Danach ist
die Verpflichtung zur Vorlage der Jahresendabrechnung erforderlich, um der Beschlusskammer
insoweit die Kontrolle der Einhaltung des § 19 Abs. 2 5. 9 StromNEV zu erméglichen. Sie stellt
fur den Netzbetreiber auch keine unangemessene Belastung dar.

e) Nachweis (ber geltend gemachte Mindereridse

Die im Tenor zu 3. enthaltene Auflage, der Beschlusskammer unverziglich nach Abschiuss ei-
nes jeden Kalenderjahres einen Nachweis (ber die gem#4 § 19 Abs. 2 §. 6 und 7 StromNEV
tatsachlich geltend gemachten Mindereriése vorzulegen, beruht ebenfalls auf § 36 Abs. 1
VWVIG. Die Nebenbestimmung Ist erforderlich, um die Bundesnetzagentur in die Lage zu ver-
setzen, die mit dem vorgesehenen Walzungsmechanismus verbundenen tatsachlichen Kosten-
verlagerungen auf die Ubertragungsnetzbetreiber nach § 19 Abs. 2 S. 6 StromNEV bzw. die
tatsichliche Verrechnung der Mindererlése zwischen den Ubertragungsnetzbetreibern nach §
19 Abs. 2 S. 7 StromNEY im Hinblick auf die Ermittiung der Eriésobergrenzen gemal § 4
ARegV nachvollziehen zu kénnen, Sie stellt fir den Netzbetreiber auch keine unangemessene
Belastung dar.

f) Befristung

Die im Tenor zu 4. enthaitene Befristung beruht auf § 36 Abs. 2 Nr. 1 VWVIG. Danach darf un-
beschadet der Regelung des § 36 Abs. 1 S. 1 VWVIG ein Verwaltungsakt nach pfiichigemaem
Ermessen mit einer Bestimmung erlassen werden, nach der eine Verglnstigung oder Belastung
zu einem bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder fOr einen bestimmten Zeitraum gilt. Hinter-
grund der Befristung ist vorliegend die am 05.12.2012 veréffentlichte Festlegung zur sachge-
rechten Ermittlung individueller Entgelte nach § 18 Abs. 2 S. 1 StromNEV (BK4-12-1656), mit



der die der bisherigen Spruchpraxis zugrundeliegenden Auslegungskriterien in verschiedenen
Punkten mit Wirkung ab 01.01.2013 angepasst worden sind.

Die sich aus der Festlegung ergebenden Vorgaben finden zunachst unmittelbar Anwendung nur
fUr diejenigen Antrage, die fir den Zeitraum ab dem 01.01.2013 oder spater bei der Bundes-
netzagentur gestellt werden. Ab dem 01.01.2015 soll dann die Anwendung auch auf die bereits
bestehenden von der Bundesnetzagentur in eigener Zustdndigkeit bzw. im Rahmen der Organ-
leihe erteilten Genehmigungen (Altfalle) erfolgen.

Antrage, die in den Jahren 2011 und 2012 fir den Zeitraum ab dem 01.01.2012 be| der Bun-
desnetzagentur gestellt wurden, werden daher zunéchst noch nach dem bisherigen System ge-
nehmigt, aber entgegen der bisherigen Praxis nicht unbefristet eriassen, sondern bis Ende 2014
befristet. Das gleiche gilt fur noch nicht beschiedene Antrage fiir den Zeitraum ab dem
01.01.2011.

Die beschriebene Ubergangsregelung dient einerseits den Grinden des Vertrauensschutzes.
Danach stellt es aus Sicht der Bundesnetzagentur einen Verstol gegen das Gleichbehand-
lungsgebot dar, wenn fir Antrage, die in den Jahren 2011 und 2012 im Vertrauen auf die im
vertffentlichten aktuellen Leitfaden zur Genehmigung individueller Netzentgelte nach § 19 Abs.
2 S. 1 StromNEV zum Ausdruck kommende Genehmigungspraxis gestellt wurden, als Folge der
Festlegung innerhalb eines Jahres unterschiedliche Genehmigungsmafstébe zur Anwendung
kommen wlrden. Andererseits darf es nach Auffassung der Bundesnetzagentur aber auch nicht
zu einer dauerhaft auseinanderfallenden Genehmigungspraxis kommen. Danach besteht
grundséatzlich kein schutzwiirdiges Vertrauen auf den dauerhaften Fortbestand einer durch ein
Geselz, Verordnung oder eine Festlegung vermittelten Privilegierung. HierfUr spricht auch die
Regelung des § 19 Abs. 2 S. 8 StromNEV, der den Bestand der Genehmigung davon abhéngig
macht, dass die Voraussetzungen nach Satz 1 auch tatséchlich eintreten. Vor diesem Hinter-
grund ist es nach Ansicht der Bundesnetzagentur erforderlich, die Anderungen gegenlber der
bisherigen Genehmigungspraxis nach einer Ubergangsfrist auch auf die sog. Altfalle anzuwen-
den.

g) Widerrufsvorbehait

Der im Tenor zu 4. enthaitene Vorbehalt des volistandigen oder teilweisen Widerrufs beruht
ebenfalls auf § 36 Abs. 1 VWVfG. Danach darf ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch be-
steht, mit einer Nebenbestimmung versehen werden, um sicherzustellen, dass die gesetzlichen
Voraussetzungen des Verwaltungsaktes auch tatséchlich erflllt werden. Wie bereits dargestelit,
steht die Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts bereits gem&f § 19 Abs, 2 S. 9 Strom-
NEV unter dem gesetzlichen Vorbehalt, dass die Vereinbarung nur solange gilt, wie sich das
Lastverhalten des Letztverbrauchers auch tatséchlich so darstellt wie prognostiziert und dadurch
die Voraussetzungen des § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV erfillt sind. Die bedeutet in Bezug auf die
erteilte Genehmigung, dass damit auch diese hinfallig wird und dementsprechend grundsatzlich
widerrufen werden misste. Nach der bisherigen Verwaltungspraxis, nach der Genehmigungen
nach § 19 Abs. 2 StromNEV grundsatzlich nur befristet fir 1 Jahr ausgesprochen wurden, stellte
sich die Frage des Widerrufs im Falle des Nichteintritts des prognostizierten Nutzungsverhaltens
nur deshalb nicht, weil in diesem Fall die Abrechnungen gemat § 19 Abs. 2 S. 10 StromNEV
nach den allgemein glltigen Entgelten zu erfolgen und sich die Genehmigungen durch Zeitab-
lauf erledigt haben. Im Falle der unbefristeten Genehmigungserteilung wirkt die urspringlich
rechtmafig erteilte Genehmigung jedoch trotz des Nichteintritts der tatsachlichen Vorrausetzun-
gen auch fUr die Zukunft fort.

Der Widerrufsvorbehalt ist erforderlich, um der Beschlusskammer in den Féllen, in denen die
nach § 18 Abs. 2 S. 1 StromNEV erforderlichen Voraussetzungen fir das vereinbarte individuel-
le Netzentgelt in einem in den Genehmigungszeitraum fallenden Abrechnungsjahr entgegen der
urspringlichen Prognose tatséchlich nicht erflllt worden sind, die Méglichkeit zu geben, die
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Wirksamkeit der Genehmigung durch eine zukinftige Erklérung ganz oder teilweise mit Wir-
kung far die Zukunft zu beenden. Danach kdme ein Widerruf etwa dann In Betracht, wenn keine
Anhaltspunkte mehr dafir ersichtlich sind, dass der Hochstlastbetrag des Letztverbrauchers
zukiinftig noch erheblich von der zeitgleichen Jahreshtchstiast aller Entnahmen der betreffen-
den Netz- oder Umspannebene abweichen wird. Von einem Widerruf kénnte dagegen abgese-
hen werden, wenn beispielsweise die Verletzung der Hochlastzeitfenster nach § 19 Abs. 2 S. 1
StromNEV auf einem einmaligen, nicht vorhersehbaren Ereignis beruht.

Ill. Kosten

Die Genehmigung eines individuellen Netzentgeltes gem. § 18 Abs. 2 StromNEV stelit eine ge-
blhrenpfiichtige Amishandlung dar (§ 91 Abs. 1S. 1 Nr. 6 EnWGi. V. m § 24 Satz 1 Nr. 3
EnWG). Die Gebuhr wird auch erhoben, wenn ein Antrag auf Vornahme einer gebihrenpflichti-
gen Amtshandlung abgelehnt wird (§ 91 Abs. 2 S. 1 EnWG).

Die Regulierungsbehotrde setzt die Geblhrenhdhe nach Mallgabe des Geblhrenverzeichnisses
fest, welches flr die Genehmigung von individuellen Netzentgelten einen Geblihrenrahmen von
mindestens 500 Euro bis héchstens 15.000 Eurc vorsieht (§ 2 EnWGKostV i. V. m. Nr. 4.10 der
Anlage der EnWGKostV in der Fassung der Verordnung zur Anderung der Energiewirtschafts-
kostenverordnung vom 10.10.2011, BGBI. | 2084).

Kostenschuldner ist nach § 91 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 EnWG i V.m. § 13 Abs.1 Nr.1 VwKostG, wer
die Amtshandlung veranlasst oder zu wessen Gunsten sie vorgenommen wird. Sofern der Netz-
betreiber Antragsteller ist, haftet dieser gemeinsam mit dem Letztverbraucher als Gesamt-
schuldner gem. § 13 Abs.2 VwKostG. Im Rahmen des bestehenden Auswahlermessens er-
scheint es vorliegend als sachgerecht und angemessen, fir die Geblhr allein den Letztverbrau-
cher als eigentlichen Inhaber des Anspruchs nach § 19 Abs. 2 5. 1 StromNEV heranzuziehen,
da die wirtschaftlichen Auswirkungen ausschliefilich ihm zu Gute kommen, wéhrend in Bezug
auf den Netzbetreiber kein eigenes wirtschaftliches Interesse an der getroffenen Entscheidung
erkennbar ist.

Flr Genehmigungen von Individuellen Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 StromNEV berechnet die
Bundesnetzagentur die GebGhrenhohe wie foigt: Zu einem Sockelbetrag, dessen Hohe abhéan-
gig daven ist, ob der Verwaltungsaufwand gering (Sockelbetrag = 100 Euro), normal (Sockelbe-
trag = 200 Euro) oder hoch (Sockelbetrag = 400 Euro) war, wird zur Berl(icksichtigung der wirl-
schaftliche Bedeutung ein Betrag von 0,1 % der jahrlich erzielbaren Entgeltreduzierung addiert.
Dabei wird auf die erzielbare Entgeltreduzierung im ersten Jahr der Genehmigung abgestelit
und mit der Genehmigungsdauer in Jahren multipliziert, in Anlehnung an den Rechtsgedanken
des § 9 der Zivilprozessordnung aber maximal mit drei. Uber- oder unterschreitet der so errech-
nete Betrag den Gebihrenrahmen, ist der jeweilige Hochst- oder Mindestbetrag des Gebihren-
rahmens anzusetzen. Diese Berechnungsmethode berlicksichtigt den Verwaltungsaufwand und
die wirtschaftlichen Bedeutung im Einzelfall.

Der durch das vorliegende Genehmigungsverfahren verursachte Verwaltungsaufwand stelite
sich im Verhdltnis zu den anderen Verfahren im Rahmen der Genehmigung Individueller Netz-
entgeite nach § 19 Abs. 2 StromNEV als normal dar. Der Antrag wurde mit weitgehend vollstan-
digen Unterlagen eingereicht. Die Antragsbearbeitung erfolgte im dblichen Zeitrahmen und war
auch nicht mit besonderen sachlichen oder rechtlichen Schwierigkeiten verbunden. Ausgehend
von den nachgewiesenen Verbrauchs- und Leistungsdaten und den im ersten Jahr der Geneh-
migung verdffentlichen allgemeinen N elten belauft sich die in diesem Jahr erzielbare
Netzentgeltreduzierung vorliegend au%
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Vorliegend resultiert daraus folgende Gebihr:
Erzielbare Netzent-

Wirtschaftliche Bedeutung | Gebuhrenhthe

In dem vorliegenden Verwaltungsverfahren bestand kein Anlass zur ErmaBigung der Gebihr
aus Billigkeitsgrinden gemal § 91 Abs. 3 S. 3 EnWG.

)
i "I_ *

Zahlungshinweise: ———

Die Gebuhr wird mit der Bekanntgabe durch diesen Bescheid fallig. [Far Letxtverbraucher wird
gebeten, die Gebihr unter Angabe des Kassenzeichens bis zum 28.06.2013 auf das folgende

Konto zu Uberweisen:

0 |
| QLT

Empfanger / Beglnstigter: BUNDESKASSE TRIER _ G

e - kNG| Olo &%
Kreditinstitut des Begunstigten: DEUTSCHE BUNDESBANK FILIALE SAARBRUCKEN i
IBAN: DE81 5900 0000 0059 0010 20" |
BIC: MARKDEF1690 '|

Kd.-Ref.-Nr. / Verwendungszweck:  KASSENZEICHEN 8000 9800 4480 |
o RS JL’L-F } | ;], berani i
OEBUCHT ¢ ,J11 Rechtsbehelfsbelehrung ———

Gegen diesen Beschluss ist die Beschwerde zuléssig. Sie ist schriftlich binnen einer mit der Be-
kanntgabe des Beschlusses beginnenden Frist von einem Monat bei der Bundesnetzagentur fir
Elektrizitdt, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn (Post-
anschrift: Postfach 80 01, 53105 Bonn) einzureichen. Zur Fristwahrung gen(gt jedoch, wenn die
Beschwerde innerhalb dieser Frist bei dem Beschwerdegericht, dem Oberlandesgericht Dlssel-
dorf (Hausanschrift: Cecilienallee 3, 40474 Diusseldorf) eingeht.

Die Beschwerde ist zu begriinden. Die Frist fur die Beschwerdebegrindung betragt einen Mo-
nat. Sie beginnt mit der Einlegung der Beschwerde und kann auf Antrag von dem oder der Vor-
sitzenden des Beschwerdegerichts verlangert werden. Die Beschwerdebegrindung muss die
Erkldrung enthalten, inwieweit die Entscheidung angefochten und ihre Abé&nderung oder Aufhe-
bung beantragt wird. Ferner muss sie die Tatsachen und Beweismittel angeben, auf die sich die
Beschwerde stitzt. Beschwerdeschrift und Beschwerdebegrindung mussen durch einen
Rechtsanwalt unterzeichnet sein.

Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung (§ 76 Abs. 1 EnWG),

M. 9 I

Matthias Otte Rainer Busch orat 51‘_" 2
- \orsitzender - - Beisitzer - - Beisitzer -




	Gründe



